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II. (Strittige) Grundlagen der Klagszurücknahme

A. Wirkungen der Klagszurücknahme

Unmittelbare und im Hinblick auf $ 237 Abs 3 ZPO unbestreitbare Folge je-
der Klagszurücknahme ist die Prozessbeendigung und das damit verbundene
(rückwirkende3)) Ende der Streitanhängigkeit.a) Mangels abweichender Verein-

der

III. Bekämpfung der Klagszurücknahme
A. Gang der weiteren Untersuchung
B. Widerruf
C. Formelle Mängel
D. Materielle Mängel (Willensmängel)

I. Einleitung

Die Bekämpfbarkeit von Parteiprozesshandlungel kgnn getrost als eine der
ewigen Streitfragen des ZivilpioZessrechts bezeichnet'weräep Bersondere Proble-
me 6ereitet dabel seit jeher diä *lagslürücknahme. AuchdieJubilarln hat sich die-
ser Frage - als Autorin der instruktivsten und ausführiichsten Kommentiefi)ngzu
$237 ZPO: natürlich - angenommen.l) In der für sie typischen Art gelangt sie zu
einer klarerL konsequenten und friktionsfreien Lösung. Dennoch erscheint es

besonders für den Verfasser, der sich bereits ausführlich mit Parteidispositionen
auseinandergesetzt hat,2) lohnend, das Problem im Folgenden nochmals zu be-
leuchten. Wenngleich (oder: gerade weil) dabei mitunter abweichende Lösungen
vertreten werden, ist zu hoffen, mit diesem Beitrag auf das Interesse det lubilarin
zu stoßen.

1) Loorek in Eascläng/Konecny, Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen IlIl13 Q017)
5237 ZPORz33,48 ff .

2) Trenker, Einvernehmiiche Parteidisposition im Zivilprozess (2020).

3) So zB beretts Fürstl, Die neuen ösierreichischen Civilprocessgesetze (1897) 384: ex
tunc.

4) Lourek in Fasching/Konecrlys $237 ZPO Rz 41'; RechbergerlKlicka in Rechberger/Klicka,
Kommentar zur ZPO5 Q019) $$ 237-238 Rz 8.
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barung wird der Kläger dem Beklagten zudem kostenersatzpflichtig.s) Differen_
ziert zu beantworten ist die Frage, ob der streitgegenständliche Anspruch neusl_
lich eingeklagt werden kann: Während dies bei einer Klagszurücknahme 6hns
Anspruchsverzicht nach ausdrücklicher Anordnungvon $ 237 Abs + ZPo möglici
ist (unberührt bleibt freilich die Gefahr einer zwischenzeitlichen Verjährungt6e_
gründet ein Anspruchsverzicht iZm einer Klagszurücknahme im umkehrschluss
zu $237 Abs 4 ZPO ein Prozesshindernis (explizit ids S 11 Abs 3 iVm S 56 Abs i
AußStrG6).) Mit dieser ,,erweiterten" Wirkung hängt übrigens der Umstand zu_
sammen, dass die Klage mit Anspruchsverzicht auch nach Einlangen der Klase_
beantwortung (bzw rnündlichem Vorbringen zur Sache im BG-Verfahrenl) otne
Zustimmung des Beklagten zurückgenommen werden kann.e)

Der angesprochene Anspruchsverzicht enthält somit einen prozessualen
Rechtsschutzverzicht.l0) Umstritten ist jedoch, ob dieser Verzicht auch zwingenJ
einen materiellrechtlichen Anspruchsverzicht enthält und damit doppelfunktio-
ne11en Charakter aufweist.ll) ME ist dies zu bejahen (idS übrigens auch g 11 Abs 3
AußStrG12).13) Die wohl sogar herrschende Gegenansichtla) nimmt incies eine
mögliche Schutzlücke zulasten des Beklagten in Kauf, weil die Klagszurücknahme
anders als ein rechtskräftiges Urteil zwar prozessuale Einmaligkeitswirkung, aber
keine Bindungswirkung entfaltet. Eine solche Schlechterstellung des Beklagten im
Vergleich zur erfolgreichen Fortführung des Prozesses ist - ohne dessen Zustim-
mung - mit der Systematik des $ 237 ZPO unvereinbar; es bedarf daher der zwin-
genden Annahme eines materiellrechtlich bindenden Verzichts. Zudem hat bereits
Oberhammerls) gezeigt, dass das Ergebnis eines rein prozessualen ,,Anspruchs-
verzichts" ohnehin lebensfremd und nach allgemeinen Grundsätzen der Ausie-
gung von Willenserklärungen16) praktisch nahezu undenkbar wäre.

5) LGZ Wien 41 R 291182 MietSlg 34.74L; Rechberger/Klicka in Rechberger/Klicka, ZpOs
55237-238 Rz8; ausf Paier, Klagszurücknahme und Klagseinschränkung (2014)
63 ff.

6) Dazu zB Rechberger/Klicka in Rechberger/Klicka, Kommentar zum Außerstreitgesetz3
Q02I) 51LR227.

7) Loarek in Fasching/Konecny3 9237 ZPO Rz42; Kodek/Mayt ZiviTprozessrechts (2021)
Rz 553; aA noch Demelius, Der neue Civilproceß (1902) 401.

8) OGH LOb 991062; RIS-Justiz RS0039773 [T2]; Annerl, Zeitliche Grenzen der Zv
rücknahme der Klagebeantwortung, ÖIZ 2074, 251 Q53).

9) Anders zur Rechtslage bei Inkrafttreten der ZPO OGH R III 135/9 GIUNF 4598.
10) IdS bereils Pollak, System des österreichischen Zivilprozeßrechtes2 (1932) 397; aA

Ziehensack in Höllwerth/Ziehensack, ZPO Taschenkommentar (2019) S 237 Rz2, der
offenbar nur den Verzicht nach $ 394 ZPO als Rechtsschutzverzicht verstehen will,
obwohl diesfalls gerade eine Sachentscheidung ergeht.

11) Dafür ausf Oberhammer, Die OHG im Zivilprozeß (1998) 396 f bei und in FN 83; ebenso zB

noch Neumann, Kommentar zu denZiviTprozeßgesetzen IIa (1928) 930.
12) Vgl G. Kodek in Gitschthaler/Höllwerth, Kommentar zum Außerstreitgesetz 12 Q019) $11

Rz22ff mwN.
13) Zurn FolgendenTrenker, Parteidisposition 723 f.
14) OGH 3 Ob 47181.; 4 Ob 62118y;5 Ob 63/1Bb; Hule, Die Kostenentscheidung nach Ein-

schränkung der Klage auF Kosten, Ö12 loZo,373 (375); losching, Lehrbuch cles öslerrei-
chischen ZrYvilprozesärechts2 (1990) R; 1253 f; Rechüergeir/Kticka in Rechberger/Klickn, ZPO,

SS 237-238 Rz 2; Loarek in Fasching/Koneaty3 S 237 ZPO Rz Z Kodek/Mayr, Ztilprozess-
recht' Rz 554.
oHG 397.
Entgegen hM (RlS-Justiz RS0017881; konkret auch RS0097531; OCH 10 Ob 3lli8h;
Paiäxklagszuiücknahme 33f; Loar'ek in Fasching/Konecnrt3 fiigz zpo Rz27) sind

SS 914 f n"aCs - wenngleich mit gebotenen Anpaslungen ja.ich 
uuf proressrtale Dis'

15)
16)
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B. Eintritt der Wirlcungen

Schwer nachvollziehbar ist die Lösung der Rsp und hL zurFrage, wann die-

se Wirkungen einer Klagszurücknahme eintreten. Der Prozess sol1 zwar nit Zu-
gang der Erklärung des Klägers und - wenn notwendig - der Zustirnmung des

Eeklagten ans Gericht ipso iure enden.17) Nach einer weit zurückreichenden ,,Rsp-

Tradition"ls; lcöttnele) das Gericht aber auch einen Beschluss fäl1en (und dies dürfte

1n der Praxis auch zumeist geschehen). Obwohl dieser Beschluss nur deklarativ
wlrke, könne er mit Rekurs angefochten werden und folglich in Rechtskraft er-

wac1rsen.2o) In 4 Ob ISll0Tgfo\gert der OGH hieraus sogar, dass die Streitanhän-

sigkeit eines zurückgenommenen Begehrens erst mit Eintritt der Rechtskraft des

öe"schlusses auf Beendigung des Verfahrens beseitigt wird.21)

Jedenfaiis Letzteres steht im offenen Widerspruch zur Annahme einer Ex-

lege-Beendigung des Verfahrens.22) Aber auch die Anfechtbarkeit eines b1oß de-

klarativen Beschlusses mutet widersprüchlich an, weil dessen Beseitigung nlchts

an der Fortgeltung einer hiervon per definitionem unabhängigen Wirkung ändern

kann.23) Im Ergebnis 1äuft die Rsp darauf hinaus, dass ein Beendigungsbeschluss
zwar nicht zwingend zu fä11en ist; wenn er aber gefällt wird, ist er konstitutiv für
die Prozessbeendigung und allfällige weitere Wlrkungen der Klagszurücknah-
rne.2a)

Ein solches Konzept ist rnE abzulehnen.25) Zunächst wäre jedenfalls zu

fordern, dass ein solcher Beschlr,rss zwingend und nicht nach Gutdünken des

positiorrshandlungeu anweudbar, näher Trenker, Parteidisposition 107 f, 656Jf rnwN.
Für die Frage nach dem Vorliegen eines materiellrechtlichen Verzichts ist dies aber
ol-rnehin unstreitig.

17) OGH 8Ob 264165; 3Ob 502178 EvBl 19781103,302; RIS Justiz RS0039488; Fürstl,
Civilprocessgesetze 384; Holzhantnrcr, Österreichisches Zivilprozeßrecht2 (1976) 198;
Rechberger/Sünolfa, Crundriss des österreichischen Zivilprozessrechtse Q017) R2652;
Faschittg, Kommentar zu den Zivilprozeßgesetzen IIII (1966) 149.

18) Der Uriprung dieser Ansicht ist freilich scl-rwer zu fassen: Unmittelbar nach lnkraft-
treten dör ZP-O vertrat Wachtel, Erläuterungen zur Civilprocess-Orduung (1897) 225,
immerhin, ein solcher Beschluss sei - wohlgemerkt: nur - zu fällen, wenn über die
Wirksamkeit Streit entstehe. In der im Rechtssatz RS()039796 ältesten zitierten E des

OGH R III 135/9 G1UNF 4598 lautete der Beschluss - gegenteilig - auf Zuliickwei
sung der Klagszurücknahme (nangels Zustimrnung des Beklagten). In R IV 351/9
GlUNF 4878 wurde dem recl-rtskräftigen Zuspruch von Kostenersatz - mE unvertret-
bar - die bindende Feststellung der Prozessbeendigung entnommen. Zeitlich daran
ansclrließend verlrat Nelunatlrl, Kommentar iI4 928, kryptisch, dass der Vorsitzende
einen Beschluss über die Klagszurücknahme ergehen lasseu werde. In der E 2 Ob
76134 JBI1934, 171stützte der OGH erstrnals die Wirkung des Prozesshinderrrisses
des Anspruchsverzichts auf die Rechtskraft des rechtsgestaltenden (!) Beschlusses
über die Klagszurücknahure. Erste volleinschlägige E war aber wohl 3Ob 689137
ZBI 19 38 I 82, 145 (f rei I ich aaO ab gelehnt v on P e ts ch ek).

19) RIS,JT-rstiz RS0039488 belegt, dass der OGH keine Pflicht zur Beschlussfassung er-
kennt.

20) OGH 3ob781495222137;4 Ob 133i55 R219s5,188;5 Ob 271166]811967,269;3Ob
502 I 7 8 EvBl 197 B I 103, 302; 4 Ob 17 3 I 08g,; RIS Justiz RS0039796; RS0039652.

21) Ohneweiteres zustMayrinEasching/Konecny3S232ZPORz9;ZiehensackinHöllzoerth/
Zielrcnsnck, ZPO $237 Rz 6.

22) Ebenso Pnier, Klagszurücknahme 52; Loarek in Faschirtg/Korteuty3 $237 ZPO Rz37
FN 45.

23) Trenker, Parteidisposition 753; ähnlich LourekrnFaschittg/Konecny3 $237 ZPORz38
2a) Vgl nul RIS-Justiz RS0039488 tnit RS0122933.
25) So bereirs Petschek, ZBI1938182, 146 f (Anm).
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jeweiligen Gericl-rts zu fällen wäre.26) Auch unter dieser Prämisse bleibt aber das
Problem, dass die einzige ersichtliche gesetzlich_e Crgiltt^agg fi.ir den ,,8".n,il_
gungsbeschluss", nämlich $ 483 Abs 3 letzter Halb.satz ZPO27.) pgr analogianr, 

ds
lege lata untauglich ist. $ 483 Abs 3 zPo trägt mit der Feststellung aet (t"iiwelsenj
Unwirksamerklärung eines erstinstanzlichen Urteils einem ganz anderen L,n4
weit größeren Rechtssicherheitsbedürfnis Rechnung als die b1oße Feststellr.rng der
Prozessbeendigung eines erstinstanzlichen verfahrens. Das zeigt sich deutlich
darin, dass über die - insoweit völlig vergleichbare - Prozessbeendigung durch
gerichtlichen vergleich gerade kein Beschluss gefasst werden mr,rss/darf. Dement-
sprechend 1ießen sich Unsicherheiten über die Plozessbeendigung auch wie beim
gerichtlichen Vergleich2s) ohne weiteres mit der Möglichkeit eines Fortsetzungs_
antrags beseitigen (dazu noch III.C).2e)

III. Bekämpfung der Klagszr"rrücknahme

A. Gang der weiteren üttersuchung

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen zum,Eintritt und zur Ar-rsgestaltr-rng
der Wirkungen der Klagszurücknahme ist im Folgenden die eigentliche Fragä
nach ihrer,,Bekämpfbarkeit" iwS zu stellen. Dabei ist zunächst die kontrovers dii_
kutierte Möglichkeit ihres (freien) Widerrufs zu erörtern, ehe die eigentliche ,,An-
fechtung" thematisiert 

^werden 
soll. Wenngleich dies dogmatisch letztlich wenig

überzeugend erscheint,30) so wird dabei, insb in Anlehnr-rng an die überkomtnene
Einteilung der hM zum Prozessvergleich,3l) zwischen forrnellen (unten C.) und
materiellen (D.) Mänge1n differenziert.

B. Widerruf

Ausgehend vom Dogma der grundsätzlichen freien (einseitigen) Widerruf-
lichkeit von Prozesshandlr"rngen32) drängt sich zunächst die Frage nach dem Wi-
derruf einer Klagszurücknahme ar"rf. Die hM beschränkt die Widerrufsmöglich,
keit allgemein für jene Fä11e, in denen die Parteihandlung bereits Gegenstand
einer gerichtlichen Entscheidung wr-rrde oder der Prozessgegner durch sie unmit,

26) IdS folgerichtig Loarek in Faschirtg/Koneury3 $ 237 ZPO Rz 38.
27) RechbergetlSirttottn, Zivilprozessrechte Rz 652; Loarek in Faschirtg/Koneary3 S 237 ZPO

Rz 38.
28) RIS-Justiz RS0000093; RS0032464 lT4I; Gitschthaler in Rechberger/Klickn, ZPO'

SS 204-206 Rz 11 mwN.
29) So auch Loarek in Faschittg/Koneaty3 $ 237 ZPO Rz 39; aA Faschirtg, Kommentar Iill

151, der diese Möglichkeit jedoch r-richt in Errvägung zieht.
30) Als materiellrechiliche Mär-rgel werden vor alläm Willensrrängel trnd sonstige der

primär im ABGB (SS 859 ff ABGB) geregelten Anforderungeir an eine wirksaure
Willenserklärung erfasst. Richtigerweise sind diese Erfordernisse aber gar rrichta-us.-
sclrließlich materiellrechtlich einzuordner-r, ausf dazu Trenker, Parteidisposition 630 ff,
71,5 f .

31) Klicka in Fasching/Kotreaty IIl33 (2015) SS 204-206 ZPO Rz33ff; Gitschthaler tn

Rechberger/Kticka,2P05 gS"2O4-206 Rz Bl1-1i; Ziehensnck rn Llöllwerth/Ziehensaclc, ZPO

$204RzBf.
3D 2B OGH 3 Ob 103/88; 1 Ob 418197w; 1 Ob 991062; RIS-Justiz RS0037520; Pollnk, Sys-

tem2 368; Fnschirrg, Lehrbuch2 Ilz 763.
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telbare Rechte erworben hat.33) Konkret wird eine Klagszurücknahme ohne An-
spruchsverzicht von der hM bis zur Zustimmung des Beklagten für widerruflich
erachtet;34) eine Klagszurücknahme mit Anspruchsverzicht sowie eine vom Be-

kiagten,,angenommene" Klagszurücknahme ohne Anspruchsverzicht sei jedoch

r,rnwiderruflich.3s)
Letzteres ist zweifellos richtig, weil die Prozessbeendigung nicht einfach

durch jederzeitige Widerruflichkeit der Klagszurücknahme ins Belieben des K1ä-

gers gestellt werden darf. Maclrt man die Prozessbeendigung jedoch richtiger-
weise (oben II.B.) nicht von einem Beendigungsbeschluss abhängig, 1ässt sich dies

nicht mit der herrschenden Formel vereinbaren, wonach Prozesshandlungen nur
bei einer darauf aufbauenden gerichtlichen Entscheidung oder einem unmittelbar
erworbenen Recht des Prozessgegners unwiderruflich seien. Dies ist allerdings
nur ein weiterer Beleg dafür, dass diese gesetzlich nirgends verankerte Formel
aufzugeben ist; stattdessen ist ein Widerruf generell zu1ässig, wenn dem keine
schutzwürdigen Interessen des Prozessgegners entgegenstehen und noch kein
prozessuales Stadium erreicht ist, das mit dem Entfall der Wirkungen unvereinbar
wäre (,,prozessuaie Überholung").36) Letzteres ist mit Beendigung des Verfahrens
zweifellos der Fa11. Im Übrigen eruetgt mE aber sogar schon der Zugang der Er-
k1ärung der Klagszurücknahme - mit oder ohne Anspruchsverzicht - beim Pro-
zessgegner ein derart schützenswertes Vertrauen, dass sie nicht mehr grundlos
einseitig wlderrufen werden kann, bis diesem Gelegenheit zur Zustimmung ge-
geben wurde (arg: $ 862 ABGB).3?)

C. Formelle Mängel

Unter prozessualen Mängeln versteht die hM, allerdings ohne dies klar
abzugrenzen, offenbar das Nichtvorliegen der Form- und Wirksamkeitsvoraus
setzungen für Parteiprozesshandlungen im Allgemeinen bzw für die Klags-
zurücknahme im Speziellen. Zu denken ist wegen $ 237 Abs 2 ZPO an eine bloß
außergerichtliche Erklärung an den Prozessgegner,3s) mangelnde Postulations-
fähigkeit des Klägers bei absolr-rter Anwaltspflicht,3e) fehlende Zustimmung des

Beklagten zu einer Zurücknahme ohne Anspruchsverzichtao) oder an die Behaup-

33) RIS-Jtrstiz RS0037520 [T1]; OGH 3 Ob 44195; 1. Ob 4L8197w;8 Ob 139/09p; Faschittg,
Lelrrbuclr2 Rz 763; Konecny in Fasching/Konectrv Einl II/13 (2015) Rz 103 uva.

34) OGH 8 Ob 264165; Zib in Fascling/Konecuy3 S 34 ZPO Rz 17; Lourek in Fasching/
Koneory3 5237 ZPO Rz 33; ebenso zu $ 11 AußStrG OGH 7 Ob 97l00s.

35) Faschitig, Lehrbuch2 Rz 1-244; Lorsrek in Fnscltirtg/Konectly3 S 237 ZPO Rz 33; idS wohl
auch Paier, Klagszurücknahme 73.

36) Atrsf zunr Ganzen Trenker, Parteidisposition 698 ff; ferner Trenker in Kodek/Ober-
hanmrcr, ZPO (in Vorbereitung) Vor $ 177 Rz 23 f .

37) Trenker,Parteidisposition 752.
38) Eine außergerichtlich erklärte oder versprochene Klagszurücknahme entfaltet nach

hM keine innerprozessuale Wirkung, OGH 7 Ob 224170; 9 ObA 24194; Lottrek Ln

Fasching/Koneotyi gZ3Z ZPO Rz27.Wie an anderer Stelle dargelegt (Trenker, Partei-
disposiiion 415 ff; Tr"enker in Kodek/Oberhanuner, ZPO Vor $ 177 Rz 7), komrnt mE
aber die - urkundlich nachweisbare ($$ B7a, BB, 104 lN S 129 Abs 1, S 583 ZPO per
analogiam) - Übernahrne einer via S 367 EO analog durchsetzbaren Pflicht zur
Klagszurücknahme in Betracht, womit detn Versprechen zur Klagszurückuahme
doch zurn Durchbruch im ,,Primärprozess" verholfen werden kann.

39) Vgl OGH 1 Ob 492157;7 Ob 508/82 RIS-Justiz RS0039793.
40) Loarek in Faschirtg/Koneaty3 $ 237 ZPO Rz 48.
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tung, eine Erklärung sei zu Unrecht (eindeutigal)) als Klagszurückna1-rme ocler als
eine solche mit/ohne Anspruchsveruicht42) verstanden worden.

In allen diesen Fäl1en hängt die Wahl des richtigen Rechtsbehelfs mit der
Frage nach der Zulässigkeit und Bedeutung eines ,,Beendiguirgsbeschlusses"
zusammen (oben II.B). Nach der hM muss ein derartiger Beschluss mit Rekurs
bekämpft werden.a3) Das gilt nach der Rsp auch dann, wenn sich der fnnalt Oes
Beschlusses in der ,,Kenntnisnahme" der .Klagszurücknahme erschopft (,,Die
Klagszurücknahme dient zur Kenntnis/44).45) In den Fäl1en des $ 529 ZPO wirO
qua Analogie folgerichtig sogar eine Nichtigkeitsklage gegen solche ,,Beendi-
gungsbeschlüsse" zugelassen.a6)

Da für einen solchen Beschluss jedoch keine überzeugende-Rechtsgrundlage
ersichtlich ist und die Anfechtbarkeit eines derartigen Spruchinhalts, der von d"er
ganz hM zudem a1s bloß deklarativ qualifiziert wird, vö1lig kontraintuitlv (uq
nicht zu sagen: widersprüchiich) und damit irreführend für die beschwerte partei
ist, sollte der Partei analog zur Rechtslage beim Prozessvergleich die Möglichkeit
offenstehen, die prozessuale Unwirksamkeit der Klagszurücknahme inzicienter
mit Fortsetzungsantrag zu relevieren.al Nur so ist sichergestellt, dass die mit der
,,Erfindung" des Beendigungsbeschlusses praeter legem verursachte Rechtsunsi-
cherheit nicht zulasten der Rechtsschutzsuchenden geht. Die Rechtskraft des -
ohne gesetzliche Grundlage und zudem in praxi als b1oße Kenntnisnahme formu-
lierten - ,,Beendigungsbeschlusses" entfaltet de iege lata mE eben insofern keine
Bindungswirkung, die einem (erfolgreichen) Fortsetzungsantrag entgegenstehen
würde.a8) Wenn kein Beschluss gefä1lt wird - dies ist ja selbst nach der Rsp zu1äs-
sig- ist der Fortsetzungsantrag ohnehin die einzige Möglichkeit zur Geltend-
machung einer forrnell mangelhaften Klagszurücknahme.

Praktisch ist einer Partei auf Basis der hM dennoch unbedingt zu raten, je-
den wie immer gearteten Beschluss über die Klagszurücknahme zu bekämpfen,
wenn sie sich dadurch beschwert erachtet. Denn die hier als ,,Not1ösung" befür-
wortete ,,Zweigleisigkeit" des Rechtsschutzes ist keineswegs allgemein anerkanirt.
De lege ferenda ist dringend eine eindeutige Positionierung des Gesetzgebers zu
fordern, entweder für eine ipso-iure-Beendigung ohne flankierenden Beschluss

41) Dies verlangt die Rsp, zB RIS-Justiz RS0039744 [T3]; OGH 5 Ob 201/15U 10 Ob
31/18h.

a2) Vgl dazu Loarek in Faschirtg/Konecny3 S 237 ZPO Rz 27, wenngleich die von ihr postu
lierte Unanwendbarkeit der $$ 914 f ABGB mE nicht zu überzeugen vermag (oben
FN 16).

43) RIS Justiz RS0039796; RS0039652, zB OGH 3 Ob 502178 EvBl 19781103, 302; 5 Ob
586|8I; 6 Ob 201.109s; Fasching, Komrnentar III1 147; Paier, Klagszurücknahme 42,53;
Rechb erger/Klicka in Rechb er ge r/ Klicka, ZP O5 $$ 237 -238 Rz 3.

44) Zu dieser Diktion Kodek/Mayr, Zivllprozessrecht5 Rz 555.
45) Dafür OGH 5 Ob 586/81; + öA VStOAg;9 ObA 23l08k uvm; Lonrek in Fasching/Konectty3

3237 ZPO Rz3B; Schneidertn Schneider/Verweijen, Komnentar zum Außerstreitgesetz
(2019) S 11. Rz36; aA Rechberger/KlickainRechberger/Klicka, AußStrG3 511. Rz24;
G. Kodek in Gilschthnler/Hölluerth, AußStrG2 S 11 Rz 48. Die von diesen Autoren ange-
führten E 4 Ob 133/55 R21955, 188 sowie 5 Ob 271166 JPJ1967,269 bestätigen frei-

^r) 
ättqääbt"rffr-rT?i:ärlylehrbuch2 Rz2038; Loarek rn Fasching/Kotte,1y3s2g!
ZPO Rz 49; ebenso nunrnehr"/e/irek in Faschittg/KonecnyIVll3 Q019) 5"529 ZPO Rz13;
wohl nur eingeschränkt Pnier, Klagszurücknahrne 74 t und 77.

47) Trenker, Parteidisposition 753.
48) AA Paier, Klagszurticknahme 42, 53.
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oder füI einel"I Zwingenden, konstitutiven tlnd anfechtbaren Beendigtrngsbe_

].ut,'". T,etzteres hät1e in der Tat.den Vorteil, dass die Fortsetzung eines ver-

ä;*rlt;h ü;;äeten Verfahrens nur in cien engen zeitlichen Grenzen des Rechts-

n.,itte1t "chts 
mö91ich wäre'ae)

D. Materielle Mängel (Willensmängel)

1. Meinungsstand

UntermateriellenMängelndürftediehMsämtlicheMängeleinerwirk_
,uro"r-, 1-ur"riellrechtlichen) üri1lenserk1:lrung (Irrtum, Lisl, Zwang, Gesetz-/Sit-
",..*il;k;ü tt-tU verstehen.sl) EntsprechÄd dem Dog-mavon der "m-ateriell-
r".nrii.nä" Unanfechtbarkeit" von Prozesshandllng:ttu') hzilt die 

"hM 
eine

'Klaeszuri.icknahme 
wegen clerarliger Mängel niclrt für anfechtbar.br) Einzig

'n 
rtttrrsi,iiitirkotn; b"ftiirrorten einä - freiliöh mangeis rechtssicherer Abgrenz-

Oarkeitiuenig überzeugende - Ausnahme für ,,elementarste Mängel" einer Klags-

zurücknahme unter Anspruchsverzicht'" 
Ä.r3"rrt prominenie Lehrmeinungen - von Faschinf5). 133er Konecny56) bis

"ur lüitirinu\ - befürworten allerdinfs die Möglichk1t d-er 
leltendmachung

1il.', Wi"a"täufnahmsklagsgrunds isd S 530 ZPO zur Bekämpfung de' Klags-

zurticknahme, wobei .rrt.ilr-'Ä"itti.h beurleiit wird, ob Anknüpfungsgegenstand

äieser Restitution die prozesshandlung selbst oder cler (a1lenfal1s gefällte) Beendi-

orrnssbeschluss ist. Der oGH hat aiä vogticnteit einer derartigen Restitution

:;;ä;C;h off",-tg.lurr"n.58) Zudem hat ei einem K1ägea der durch Furcht zur

2.oir.f.r-,un-e der ft1age ,.rntei Anspruchsverzicht ,,genötigt" wurde, in zwei älte-

ren E Schaden etsatz zugesprochen'5e)

2. Stellungnahme

a) Zur,,materiellen,, Bekämpfung von Parteiprozesshandlurrgen im Allgemeinen

Die Restitution ist mE - wie erstmals Konrad Hellwi{o) umfassend heraus-

g"u,b"it"t hat _ in der Tat das riclrtige, zr.rmal auch vom historischen Gesetzgeber

4e)
s0)
51)

Yp.l Pnie r, KlagszLtrücknalrnrc 42.

NTher Ti crrkei larteid ispositio n 728 (f'

v;i ;;; ;r;';i L, roxt ii,stx'ü)r,rvi g zzz ZPo Rz 40, 50 f; Rechberger/Klicka ir' Rech-

biryerlKlickn, ZPO5 qS 237-238 Rz3
äi;1; * ;ili;' RrI r.lit* nsoor siso,'n oGH 3 ob 1e6 t 5e; 6 ob 7 0 t 7 1 EvBl 1e7 r t 3r0'

583; 3 ob 1otl74:8 ob bröÄ4 ä br, sbÄ:, o-ob 105/06v; loiln*' Svstern2 307 ff;

fäilt,,i,,i,L"nrUu.n' Rz7o2; Rcc'hberger/SitttotIa, Zivilprozessrecht" Rz 074

ocH 6ob 5lblg1; oo'"x'ätö+;"lb-or,s sblolr,'Foscltittg' 1(ommentar Illr 147;

lÄrii,,i,'*nr;uci Rz l2)4;7ouik ,n FaschirtglKotrectry'$zJl Zlo Rz 40; Zicltetrsark

in Hölliucrltt/Ziehensack, ZPO $237 Rz 6'

52)

53)

54) ln Recltuet'ger/Klickn, ZPO" SS 237 -238R23'

SSi L"t.iUu.n"Rz1244; Fnschitig\n losrhitrg/KoncctryEinl ll/1? (2002) Rz 105.

qo In Fnscltitts/Kottcrtttt^ Einl ll/1 Rz 105 f

SZi toruk in"Fnschitry/konerrty'$237 ZPO Rz50 (

s*i Offenlasseud OCH q Ob^241q4.
;öi ö-H i ob 1188/36 szletso;2ob109156EvBr1956t1B6,36e'
r,0) Ansoruch ,.,n,t Ktre"r".liiiieOöi 15s FN 13; ausl K Heltwig' Prozeßhandlung und
""' 

n".tittg"tchäfL, in Feslgabe Cierke li (1qiO) 41 (108 ft)
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intendierte6l) Instrument zur Beseitigullg von Parteiprozesshandlungen wsgsa
materiellrechtlicher Mängel im obigen Sinn. Dabei können Parteidispositionen in
analoger Anwendung von $ 530 ZPO aus naheliegenden prozessökonomischen
Gründen sogar vor Ergelren der- Sachentscheidung beseitigt werden.62) Wie eine
Analyse der Tatbestände des $ 530 Abs 1ZI-7 ZPO ergibt, muss die Prozesshancl_
lr-rng allerdings wesentllch, also zr-rmindest geeignet sein,.das Ergebnis der (hypo_
thetisch ergehenden) Sachentscheidung zL1 beeinflussen.63)

Letztlich läuft dies darauf hinaus, die Anfechtungsgründe der aligemelnen
Rechtsgeschäftslehre (SS 861 ff ABGB) vornehrnlich über die ,,Einfa11spforte,, 6lg1
restitutio ob noviter reperta gem $ 530 Abs 1, Z7 ZPO zu berücksichtigen. Frir eine
Analogie zu den ,,entfernteren" Anfechtungsvorschriften des ABGB besteht cla_
neben prinzipiell kein Pl,alz, aber auch kein Bedarf. In den praktisch wichtlgsten
Fä11en der Bekärnpfung einer solchen Parteiprozesshandlung, die auch eine ma_
teriellrechtliche Bindr-rng des Erklärenden bewirkt, wie dies bei Verzicht oder An_
erkenntnis isd SS 394 f ZPO der Fal1 ist,6a) muss das novum repertum mE aller-
dings so be_schaffen sein, dass es auch eine materiellrechtliche Anfechtung
ern-rög1icht.65) Es reicht also entgegen verbreiteter Ansicht66) nicht, dass die KenntI
nis des novrlm repertrlm dle Partei von der Vornahme der Disposition abgehalten
hätte. Das folgt bereits aus der simplen Überlegung, dass die Wiederarifnahme
ansonsten zwecklos wäre, wenn r-rnd weil der Prozessgegner durch Berr-rfr-rng auf
die materiellrechtliche Wirkr"rng des Anerkenntnisses/Verzichts ohne weiteres
neuerlich obsiegen würde. Zusätzliche Voraussetzungen sind gein $ 530 Abs 2
ZPO mangelndes Verschulden des Erklärenden sowie die Einhaltung der Fristen
des $ 534 ZPO. Ergebnis ist ein mE interessengerechtes Zusammenspiel prozess-
und materiellrechtlicher \{ertungen.67)

b) Klagszurücknahme

Fraglich bleibt damit allerdiirgs noch, ob die Restitution gem $ 530 ZPO
analog auch bei einer Klagszurücknahrne rnöglich ist. Da die Klagszurücknahme
den Prozess unmittelbar beendet und - anders als ein Verzicht oder Anerkennt-
nis - keine Sachentscheidung nach sich zieht, fehlt es nämlich an der erforder-
lichen Wesentlichkeit für die - eben nicht vorhandene - Sachentscheidr,urg.

Bei der Klagszr"rrücknahme ohne Anspruchsverzicht ist mE auch kein ande-
res hinreichendes Schutzbedürfnis ersicirtlich, das den ,,Ar.rfwand" einer grr,rnd-
sätzlich nur für die Bekärirpfung von Sachentscheidungen vorgesehenen Restitu-

61) Dazr Gnrl, Willensmängel bei Prozesshandlungen, AcP I72 (1972) 342 (345 l); vgl
auclr schon Ärzns, Willensmängel bei Prozeßhandlungen im Zivilprozeß (1968) 25 ff;
ausl Trenker, Parteidisposition 742 ff.

62) Holzhnntnter, Zivrlproiessrecht2 152; Fnsching, Lehrbuch2 Rz 764; Konecny in Fnschittg/
Ko n e c ny3 EinT II I 1. Rz 10 4 f f .

63) Näher Trenker Parlerdisposition 704 ff rnwN.
64) Richtigerweise handelt'es sich dabei rnE freilich entgegen ganz hlvl (OGH 3 Ob

56l7Iy; Petsclrck/Stngel, Der österreichische ZivilprozeA 1il0Sl 256; Fnschirrg, Lehr-
buclr2 Rz 1309) - zwingend urn doppelfunktionaie Prozesshandlun gen, ausf Trenker,

Parteidisposition 153 ff mwN.
65) Ausf Trenker; Parteidisposition 709 ff mwN der Gegenansicht.
66) OGH1Ob54Bl49SZ)316(obitei.; 6Ob30/09v;RIS-JustizRS0044465[T5];Fqschilst

Lehrbuclr2 Rz 764; Paicr, Klagsz,trücknahne 78; Löurek tn Fasching/konecnys $ 237

ZP O Rz 50 ; lelirtek in F ascl t i t tg/ Kot t t c r u1 IV/1r S 530 ZP O Rz 19 4.
67) Nälrer dazttTrettker, Parteidisposition 740 f.
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tion rechtfertigen würde.6s) Die Klage kann ja einfach nochmals elngebracht

werden. Nachteiligen Kostenfolgen sowie einem möglichen Verjährungseintritt

kann - wie andernorts dargelegt6e) - auch ohne eine Wiederaufnahme des been-

deten Verfahrens effektiv und systemkonform begegnet werden.
Anclers verhält es sich jedoch bei einer Klagszurücknahme mit Anspruchs-

verzicht: Die dadurch eingetretene Einmaligkeitswirkr-rng erfordert und rechtfer-

tigt - dies übrigens im Unterschied zum Prozessvergleich, dessen materiellrecht-

1iähe Folgen mängels Rechtskraft- bzw Einmaligkeitswirkung ohne weiteres nach

rechtsgeichäftlichen Grundsätzen bekämpft werden können70) - eine analoge

Anwendung des $ 530 zPo.71) Die planwidrige Lücke und die vergleichbarkeit der

wertungsgrundlagen ergeben sich daraus, dass es für den K1äger keinen unter-
schied Äaiht, ob der streitgegenständliche Anspruch in einem (Verzichts-)Urteil

aberkannt wird oder er ihn nach Kiagszr-rrücknahme rnit Anspruchsverziclrt nicht

mehr geltend machen kann; beide Male kann er seinen Anspruch nicht durch-

setzeiJ2) Der in der älteren Rsp beschrittene ,,umweg" eines schadenersatz-

anspruchs ist demgegenüber schon deshalb unzureichend, weil nicht bei jedem

'raieriellen 
Mangel die Voraussetzungen des g 874 ABGB oder $ 1295 Abs 2

ABGB73) oder einer anderen Anspruchsgrundlage erfü11t sind.

Diese Restitution qua Analogie richtet sich nach hier vertretenel Ansicht
gegen clie Prozesshandlung der Klagszurücknahme unter Anspruchsverziclrt an

JiÄ;7a) nach der Rsp müsste hingegen konsequenterweise der ,,Beendigungs-
beschluss" clas ricl-itige Anfechtungsobjekt sein (vgl oben C.).75) In restriktiverer
Ar,rslegung, als dies bspw von der lubilarinT') vertreten wird, mttss das novum
repert"um bei der Bekämpfung einer Klagszurücknahme unter Anspruchsverzicht

gem $ 530 Abs 1,27 ZPd analogrnE so beschaffen sein, dass es die materiellrecht-
i.h. ,,S.l-tlugrichtung" des Anspruchsverzichts zu beseitigen vermag; sonst wäre

clie Klage nach der wiederaufnahme ja wegen des materiellrechtlichen An-
spruchsverzichts umgehend abzuweisen (oben III.D'2.a)). Zudem muss die ,,un-
gewoilte" Klagszurücknahrne ohne Verschulden des Klägers erklärt worden sein

($ s30 Abs 2ZPo).

68)

6e)
70)

Explizit aAPaier, Klagszurücknal-une 78; implizit auch die oben (FN 55-57) Genaun-
ted, zumal sie nicht näch der Art der Klagszürticknahrne differenzieren
Dazu attsf Trertkei; Parteidisposition 720 f.
Siehe nur OGH 1 Ob 166149 SZ 22152; 9 Ob 71'4191'; 6 Ob 192198y; RIS-Justiz
RS0032464 [T1l; ausf Trenker tn Kodek/oberhantnrcr, ZPo $$ 204-206R2 56 ff. Diesen
untersclried gewichtel Paier, Klagszurücknahme 79 mE nicl.rt hinreichend.
Trenker, P arleidisposition 721 ff.
Völ I i g z Lr t r Lou rck i t't I a sch i t r g/ Ko t t e c t ryr S 237 ZP O R z, 50

Vgl zü beiden Anspruchsgründlagen OGH 1 Ob 1188/36 5219150.
Elenso Koneuty iiFaschir"tg/Konecly3EirJ II/1 Rz 105/1 mit FN 193; diesfalls für einen

,,bloßen" \N ider r uf Paie r, Klagszurücknahrne 79.

io Fnschittg rn Fnschittg/Kortäaty2 Einl 111L Rz 107; Pnier, Klagszurücknahme 76 ff;
Lout ck it fnschittglKottcctty' $ 237 Z PO Rz 50.

InFasching/Koneönf $2zi ZPO Rz 50; ebenso wohlPnlet, Klagszurücknahme 78'

7r)
72)
73)
74)

75)

76)


